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9939 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Finanzausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 21. März 2018 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Zahlungsdienstegesetz 2018 erlassen wird, mit dem das Alternativ-
finanzierungsgesetz, das Bankwesengesetz, das E-Geldgesetz 2010, das Fern-
Finanzdienstleistungs-Gesetz, das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz, das 
Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Gerichtsgebührengesetz, das Investment-
fondsgesetz 2011, das Kapitalabfluss-Meldegesetz, das Nationalbankgesetz 1984, das 
Sanktionengesetz 2010, das Unternehmensgesetzbuch, das Verbraucher-
zahlungskontogesetz, das Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 und das 
Versicherungsvertragsgesetz geändert werden 

Seit Inkrafttreten des Zahlungsdienstegesetz – ZaDiG, BGBl. I Nr. 66/2009 hat sich der 
Zahlungsverkehrsmarkt in technischer Hinsicht erheblich weiterentwickelt: Zum einen drängen neue 
Zahlungsdienste mit innovativen Lösungen auf den Markt. Zum anderen haben sich durch zahlreiche 
technische Neuerungen auch die Sicherheitsrisiken bei elektronischen Zahlungen erhöht. Diese 
Entwicklungen machten eine Überarbeitung des bisherigen Aufsichtsregimes für Zahlungsdienstleister 
notwendig. 
Neue Zahlungsdienste, konkret Zahlungsauslösedienstleister sowie Kontoinformationsdienstleister, 
knüpfen mit ihren Diensten am Internet-Banking von Kreditinstituten an. Sie übermitteln Daten zwischen 
Kunden, Kreditinstituten und Händlern, ohne selbst in den Besitz von Kundengeldern zu gelangen. 
Beim Zahlungsauslösedienst beauftragt der Kunde den Dienstleister, für ihn bei seinem kontoführenden 
Zahlungsdienstleister eine Überweisung auszulösen, beispielsweise wenn er im Online-Shop eines 
Händlers einkauft. In der Gewissheit, dass die Zahlung ausgelöst wurde, ist der Händler eher bereit, seine 
Ware unverzüglich freizugeben bzw. seine Dienstleistung zu erbringen. 
Beim Kontoinformationsdienst erhält der Kunde vom Dienstleister aufbereitete Informationen über seine 
Zahlungskonten, die er bei einem oder mehreren Zahlungsdienstleistern hält. 
Mit dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates werden Zahlungsauslöse- bzw. 
Kontoinformationsdienstleister nun als Zahlungsdienstleister reguliert und wird die 
Richtlinie (EU) 2015/2366 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der 
Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie 
zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG, ABl. Nr. L 337 vom 23.12.2015 S. 35, umgesetzt. 
Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
3. April 2018 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Ing. Eduard Köck. 
Gemäß § 30 Abs. 2 GO-BR wurde beschlossen, Bundesrätin Dr. Heidelinde Reiter mit beratender 
Stimme an den Verhandlungen teilnehmen zu lassen. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Mag. Reinhard Pisec, BA MA, Jürgen 
Schabhüttl und Ing. Bernhard Rösch. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Ing. Eduard Köck gewählt. 
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Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 3. April 2018 mit Stimmenmehrheit den 
Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2018 04 03 

 Ing. Eduard Köck Ewald Lindinger 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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